
Stellungnahme zur Krankenhausbedarfsplanung in NRW bezogen auf den Kreis Soest 

Sehrgeehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte  

per E-Mail vom 07.06.2023 haben Sie die Verhandlungsergebnisse der regionalen Planungs-
konzepte zur Umsetzung des Krankenhausbedarfsplans NRW2022 ¡m Kreis Soest über-
sandt und gebeten, die Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK) über das Ergebnis der 
Verhandlungen zu informieren und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dement-
sprechend hat die KGK im Kreis Soest am 28.06.2023 getagt. 

Die KGK, an der zu meinem Bedauern die Vertreter der Krankenkassen nichtteilgenommen 
haben, hat sich in intensivem Austausch mit den vorliegenden Verhandlungsergebnissen be-
fasst und diese aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Dabei haben sich verschie-
dene Gesichtspunkte herausknstallisiert, die ich in der folgenden Stellungnahme zusammen-
geführt habe. 

1.) Strukturdaten und regionale Besonderheiten, die sich auf die medizinische Ve rsor-
gung der Bevölkerung im Kreis Soestauswirken und bei derKrankenhausbedarfs-
planungzu berücksichtigen sind 

— Der Kreis Soest ist ein ländlich geprägterFlächenkreis, derverschiedene regionale Beson-
derheiten aufist, die den Gesundheitssektor sowie die Versorgungssituation im Kreis So-
est prägen. Für eine bedarfsorientierte Planung sind diese Besonderheiten entscheidend und 
es ist notendig, sie bei Festlegung der Bedarfszahlen sowie bei Verhandlungen zum Leis-
tungsangebotzu berücksichtigen: 

Entgegen demographischer Prognosen bisher haben die letzten Jahre eine Trendwende 
in der Bevölkerungsentwicklung gezeigt. Die Bevölkerungszahlen steigen, weil Geburten-
zahlen zunehmen. Auch Zuwanderung trägt zum Bevölkerungswachstum bei, so dass in 
den vergangenen 10 Jahren die Bevölkerung im Kreis Soest von 294.971 (201 3) auf 
302.298 (2021) gewachsen ist. Gleichzeitig bleibt der hohe Anteil an älteren Menschen 
(65 und mehr Jahre) sowie Hochbetagten (80 und mehr Jahre), der mit einer Gruppe von 
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knapp 67.000 Menschen nahezu 22% der Bevölkerung im Kreis Soest darstellt. Dabei ist 
davon auszugehen, dass diese Gruppe durch die alternden sogenannten ,,Babyboomer 
weiter anwächst. Daraus resultieren mehr altersbedingte Erkrankungen, die sich in einer 
bedarfsorientierten Versorgungsstruktur wederfinden müssen. 

• Die Flüchtlingssituation der vergangenen Jahre hat im Kreis Soest zur Einrichtung von 
drei Zentralen Unterbringungseinrichtungen geführt, die rund 3.000 Piätze beinhalten. 
Damit hat der Kreis Soest, der als einzige Region in Nordrhein-Westfalen drei dieser Ein-
richtungen von insgesamt 28 aufgebaut hat, ein Alleinstellungsmerkmal, das sich auch in 
der gesundheitlichen Versorgung niederschlägt 

Als Gesundheitsregion mit drei Kurorten bildetder Kreis Soesteine breiteVersorgungs-
landschaft im Bereich der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen ab. Mit 12 Einrich-
tungen sind dies 28 % der Einrichtungen im Regierungsbezirk und sogar 9 % der Einrich-
tungen in ganzNordrhein-Westfalen. Während sich ¡n anderen Landkreisendes Regie-
rungsberks keine Einrichtungen zur Rehabilitation und Vorsorge befinden, hat der Kreis 
Soest mit 1 2 Einrichtungen einen Spitzenplatz im Regierungsbezirk und sogar in NRW. 

Durch zwei große psychiatrische Fachkliniken und eine Forensik im Kreisgebietwurden 
hier vor Jahrzehnten eine Vielzahl stationärer Pflegeplätze als auch Plätze in besonderen 
Wohnformen der Eingliederungshilfegeschaffen. Nutzer*innen  dieser Einrichtungen wer-
den überregional in diesen Einrichtungen aufgenommen. So liegt die Anzahl der Plätze in 
der Einglìederungshilfe für psychische behinderte Menschen mit 1 , 1 3 je 1 .000 Einwoh-
ner*innen  fast 100% über dem Durchschnitt in Westfalen-Lippe (0,61 je 1 .000 Einwoh-
ner*innen). Gleiches gilt für den Bereich Sucht, 0,35je 1 .000 Einwohner*innen  im Kreis 
Soest (0,l9je 1.000 Einwohner*innen  in Westfalen-Lippe). 

• lm Bereich der stationären Pflege liegt die Versorgungsquote 80+ mit 1 7,21 fast 50 % 
über dem Landesschnitt bei 1 1 34. Dies zeigt sich auch in Daten der KVVVL und KVNO 
zu diagnostizierten Demenzerkrankungen. Die Prävalenz liegt im Kreis Soest über der in 
der Region Südwestfalen, dem RegierungsbezirkArnsberg und NRW. 

Nach Angaben der K\ìWL aus 03/2022 waren im Kreis Soest von insgesamt 1 78 Haus-
ärzt*innen 80 mindestens 60 Jahre alt. Der Nachwuchsbedarf ¡st daher überdurchschnitt-
lich. ln den kommenden 5 Jahren erreichen dementsprechend voraussichtlich rd. 45 % 
der niedergelassenen Ärzte das Rentenalter. Da die ambulanten Nachfolgen in vielen 
Fällen (noch) nichtgesichert sind, spielen die Krankenhäuserin derVersorgung in der 
Fläche eine wichtige Rolle. 

• lm Rahmen der Krankenhausbedarfsplanung müssen auch die Belangeder Menschen 
mit Behinderung Berücksichtigung finden. lm Kreis Soest muss eine inklusive Versor-
gung entsprechend den Regelungen der UN-Behindertenrechtskonvention sichergestellt 
sein, bedarfsgerechte Leistungsangebote müssen weiterhin gut erreichbar bleiben. 

2.) Vorbemerkungen der im Ausschuss für Gesundheit, Demografie und Daseinsvor-
sorge sowie in der KGK des Kreises Soestvertretenen Kreistagsfraktionen 

Die KGK hat unter Federführung der politischen Vertreter*innen  der Kreistagsfraktionen fol-
gende Vorbemerkungen fürdie Stellungnahme zur Krankenhausbedarfsplanung erarbeitet: 

,,Seit offeniegung des Terminplansfür die Krankenhausbedarfplanung NRW hat sich der 
Ausschuss für Gesundheit, Demografie und Daseinsvorsorge mit dem Thema und dessen 
Auswirkungen auf die medizinische Versorgung im Kreis Soest beschäftigt Allerdings stan-
den bis Anfang Juni 2023 lediglich formale lnformationen zu dem Prozess zur Verfügung. 
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Die Einbindung der kommunalen Ebene, auch mit wesentlichen Akteuren des Gesundheits-
wesens, hat der Gesetzgeber bedauerlicherweise in der ersten Runde d er Ergebnisermitt-
lung nicht vorgesehen. 
Zu den jetzt vorliegenden Ergebnissen — ein nicht immer im Konsens (vorerst) abgeschlosse-
nes Verhandlungsergebnis zwischen Kostenträgern und Krankenhäusern — soll die Kreisge-
sundheitskonferenz unter erheblichem Zeitdruck Stellung beziehen. 

Die dargestellten Verhandlungsergebnisse geben im Wesentlichen quantitave Aspekte wi-
der. Es gibt keine Aussagen zu Zielen der stationären/teilstationären Versorgung und deren 
qualitativen Umsetzungen für den Kreis Soest bzw. die Versorgungsregion. Darüber hinaus 
ist weiterhin unklar, wie die Bedarfe auf Basis der Jahre 201 9 / 2020 tatsächlich festgelegt 
wurden. lnwieweit die Corona-Sondersituation 2020, in der beispielsweise Kliniken lntensiv-
betten aufbauen mussten und ein Teil der originären Leistungen u.a. durch Lockdown und 
Verschiebung von Eingriffen/Behandlungen nicht erbracht vrden konnten, berücksichgt 
wurde, ist nichterkennbar. 

Aussagen zu aktuellen und zukünftigen objektivierbaren Bedarfen auf Grundlage von Bevöl-
kerungsentwicklung, Bevölkerungsstruktur und Demographie liegen für den Kreis Soest nicht 
vor. lnsgesamt ist keine adäquate Prozesstransparenz gegeben. 

Deshalb stellt d ie Gesundheitskonferenz des Kreises Soest für die Kran kenhausbedarfspla-
nung des Kreises Soest grundsätzlich fest: 

• Die stationäre/teilstationäre Versorgung ist das tragende Element der medizinischen Ver-
sorgung und gehörtdamitzur Daseinsvorsorgefürdie Bevölkerung einerRegion. Sie 
muss mit der ambulanten Versorgung optimal abgestimmt sein. 

• Eine solide und qualitativ hochwertige stationäre medizinische Grundversorgung, die sith 
am Bedarforientiert und fürdie Bürger*innen  zeitlich und verkehrstechnisch möglichst 
barrierefrei erreichbarist, muss im ländlichen Kreis Soest sichergestellt sein. Notfall- und 
Rettungszeiten müssen weiterhin eingehalten werden können. 

• Die Bedarfsplanung für den Kreis Soest ist so zu gestalten, dass auch die auf Bundes-
ebene beabsichtigte Krankenhausrefomi im ländlichen Raum des Kreises Soest die Viel-
seitigkeit medizinischer Leistungsbereiche abbilden kann. Au ßergewöh nliche Befu nde 
und Sonderbefunde in der stationären Versorgung sind zumutbar an spezialisierte Ein-
richtungen weiterzuleiten. 

• Die Bedarfsplanung muss ¡n erster Linie die Belange der Patient*innen  sowie die demo-
graphische Entwicklu ng der Region berücksithtigen. 

Gleichzeitig sollten Verschiebungen von Leistungsbereichen und die Reduzierung der 
Fallzahlen nicht zu einer Existenzgefährdung oder qualitativen Einschränkung der Leis-
tungsfähigkeit und damit des Versorgungsauftrages einzelner Krankenhäuser führen. 

• Bei der Bedarfsplanung sind außerdemAspekte des Erhalts von verschiedensten Leis-
tungsangeboten zu berücksichtigen, die struktureil die Aus-, Fort- und Weiterbildung an 
den Krankenhäusern sichern, um auch zukünftig für Fachkräfte im ländlichen Raum die 
Arbeitsplätze adäquat attraktiv zu halten. 

• WÌr fordern zur Krankenhausbedarfsplanung NRWfür den Kreis Soest eine umfängliche 
und nachvollziehbare Transparenzzum bisherigen und weiteren Prozess ein. 
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3.) Allgemeine Bemerkungen zu den konkreten Verhandlungsergebnissen 

Die Bedarfszahlen auf der Planungsebene sind nicht transparent und die festgelegte Be-
darfszahl an sich ist ¡n vielen Fällen nicht plausibel. Sie fußt nach den Ausführungen in 
der FAQ sowe lhren ergänzenden mündlichen Angaben auf den Abrechnungszahlen aus 
den Jahren 201 9/2020, die dem Land vom lnEK vorgelegt wurden. Dieser Zeitraum ¡st 
als Referenzproblematisch, da durch die pandemische Lage und Phasendes Lock-
downs elektive Eingriffe verschoben bzw. nicht erbrachtwurden, um Ressourcen für die 
stärker geforderte lntensivmedizjn umzuschichten. 

• An anderer Stelle wird ausschließlich von den Zahlen aus 201 9 als Grundlage gespro-
chen bzw. in Verhandlungen wurde dies entsprechend ausgeführt. Die Datengrundlage 
ist daher nicht eindeutig nachvollziehbar. 

Da der zugrunde liegende Algorithmus der Fallzuordnung nicht bekannt ist, ist es nicht 
möglich, die Zahlen mit den von den Krankenhäusern abgerechneten Zahlen zu verglei-
chen. Sie stimmen nach Rücksprache mit den Geschäftsführungen der Krankenhäuser 
nicht mit den Erfahrungswerten der Krankenhäuser überein. Des Weiteren haben sich die 
Fallzahlen einiger Leistungsgruppen auch in der Pandemie verändert, so dass sich die 
Zahlen im Hinblick aufdie Demographie heute andersdarstellen. Diese Entwicklungen 
müssen berücksichtigt werden. 

Unklar ist, inwieweit Fallzahlen jetzt schon verbindliche Vorgaben für das spätere Verfah-
ren bezogen auf die Budgets enthalten, so dass unter Umständen über Reduzierung von 
Fallzahlen bereits Budgetkürzungen ausgesprochen wurden, was für die Versorgungs-
qualität insbesondere in einer ländlichen Region nicht akzeptabel ist. Ohne den Kontext 
Budgetverhandlung ist daher eine Beurteilung in Richtung Konsens / Dissens nicht fun-
diert möglich. Es bestehteine große Unsicherheit, da keine Finanzierungssicherheitfür 
die Häuser geklärt ist. Die Kürzung von Leistungsgruppen / Fallzahlen darf den wrt-
schaftlichen Bestand der Häuser nicht gefährden. 

Die Verteilung der Fallzahlen im Kreisgebiet auf die einzelnen Standorte/Krankenhäuser 
ist nichtplausibel. Beispielsweisewurden Leistungsgruppen imzweiten Schrittaufmeh-
rere Häuser verteilt, aber völlig abweichend von den beantragten Fallzahlen (Bsp. Leis-
tungsgruppen 14.1 Endoprothek Hüfte, 26.1 Allgemeine Neurologie). Nichtersichtlich 
ist, warum eine Reduzierung vorgenommen wurde und dabei in einzelnen Häusern unter-
schiedliche Anteile gekürzt wurden. Eine gleichmäßigelineare Kürzung, z.B. im Verhält-
nis zu den beantragten Fallzahlen, ist nichterkennbar(Bsp. Leistungsgruppe 21.1 Allge-
meine Frauenheilkunde). Dies istaber relevantfüreine verlässlicheversorgungsstwktur 
im Kreis Soest und daher für alle Beteiligten imVerfahren von entscheidender Bedeu-
tung. 

• Zusammenhänge von Leistungsgruppen wurden fachlich nicht vollumfänglich berücksich-
tigt, so dass operative Eingriffe nicht erfolgen können, weil eine erforderliche Leistungs-
gruppe fehlt. Strategisth war daher allein deshalb ein Dissens auszusprechen (Bsp. Leis-
tungsgruppen 20.1 Urologie oder 21 .2 Ovanal-CA insbesondere in Verbindung mit 16.5 
Tiefe Rektumeingriffe oder gar dergesamten Viszeralchirurgie). 

• Die Beschneidung der Leistungsbereiche gefährdet Standorte und den Versorgungsauf-
trag, da Spezialisierung nicht möglich ist (Bsp. 14.5 /25.2 wìrbelsäuleneingnffe oder Auf-
spiittung der Viszeralchirurgie). Krankenhäuser verlieren an Attraktivität, da Weiterbildung 
und Facharztausbildung an einem Standort nicht möglich sind. Fachkräfte zu finden und 
zu binden ist zudem erschwert. 



-5-

Bezogen aufdiese Gesichtspunkte istesdahernotwendig, Transparenzzwischen den Ver-
handlungspartnern herzustellen und auf einvernehmliche, für alle Seiten akzeptable Lösun-
gen hinzuwirken, um weiterhin eine gute Versorgung der Bevölkerung im Flächenkreis Soest 
sicherzustellen. 

4.) Fachliche Bemerkungen zu den e inzelnen Leistungsgruppen 

Zu den einzelnen Leistungsgruppen sind insbesondere folgende Aspekte für die Entschei-
dung im Kreis Soest relevant: 

Das Fachgebiet Vìszeralchirurgie nicht als eigene Leistungsgruppen abzubilden und auf 
verschiedene Leistungsgruppen aufzuteilen ¡st nicht akzeptabel. Fachlich hat dies zur 
Folge, dass Leistungsgruppen, die in der Versorgungsstruktur als erforderiich von be iden 
Verhandlungspartnem angesehen und akzeptiertwurden, nicht in notwendigem Umfang 
umgesetztwerden können. lnsbesonderedie Leistungsgruppen 16.2 Lebereingriffe so-
wie 16.5 Tiefe Rektumeingriffe sind betroffen. Eingriffe im Bereich z.B. Ovarial-CA kön-
nen nicht zu Ende geführt werden, da das Gebiet der Vìszeralchirurgie nicht zugeordnet 
ist. Aus fachlicher Sicht ist eine Trennung von Ovarial-CA Eingriffen von den tiefen Rek-
tumeingriffen nicht möglich. Unnötige und unwirtschaftlicheVerlegungen mit gravieren-
den Nachteilen für die Patient*innen  sind die Folge. Aktuell wird hier interdisziplinärope-
riert. 

• Zu bedenken ist außerdem, dass die fehlende Vìszeralchirurgie auch weiteren Fachkräf-
temangel bedingt, da Weiterbildung am Standort nicht mehr möglich ist und die Attraktivi-
tät des Standorts für Fachkräfte damit beschnitten wird. Vìszeralchirurgische Eingriffe 
sind aber zwingend notwendig und sollten daher auch ¡m Kreis Soest möglich sein, auch 
d ie entsprechende Weiterbildu ngsbefugn is sollte erhaiten bleiben. 

lm Hinblick aufdie Leistungsgruppe 2.1 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie ¡st 
für den Kreis Soest entscheidend, dass insbesondere bezogen aufdie Diabetologie der 
Status Quo des Standorts mit hoher Leistungsqualität erhalten bleibt. Die Zuordnung so-
wie Abrechnung in einer anderen Leistungsgruppe sind denkbar, allerdings an den Fall-
zahlen nicht erkennbar. Wichtig ist, dass die Diabetologie in bisherigem Umfang weiter 
behandelt und abgerechnetwerden kann. 

Bezogen aufdie Leistungsgruppe 14.5Wirbelsäuleneingnffe besteht nachvollziehbar 
weiterhin Dissens. Zwar können Notfälle grundsätzlich versorgt werden, zeigt sich aber 
nach der akuten vitalen Sicherstellung, dass eine operative Stabilisierung derWirbel-
säule indiziert ist, ist dieser elektive Eingriff nicht mehr möglich. Um unnötige und gefähr-
dende Verlegungen im lnteresse der Patient*innen  im Kreis Soest zu vermeiden, sollten 
daher weiterhin in Abhängigkeit von der Unfallchirurgie entsprechen de elektive Eingriffe 
möglich sein. 

• Die Leistungsgruppe 1 7. Augenheilkunde aufO zu setzen, bedeutetfür den Kreis Soest 
keine entsprechende Leistung mehr anbietenzu können, was bezogen aufdie ländliche 
Region und die daraus resultierenden langen Fahrzeiten nicht sinnvoll ist, zumal die 
Struktur für weitere Belegbetten vorhanden ist. 

• Die unter 21 .4 aufgeführten Geburtenzahlen bzw. die Zuteilung der Fallzahlen innerhaib 
des Kreises Soest ist nicht nachvollziehbar. Die zuletzt in den Krankenhäusern registner-
ten Geburtenzahlen passen nicht zu den jetzt zugewiesenen Fallzahlen, da diese am 
Standort Lippstadt deutlich höher ausfallen. 
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ln der Leistungsgruppe 26.1 Allgemeine Neurologie ist die Reduzierung der Fallzahlen 
um rund 25 % für das Kreisgebiet nichttragbar. Die beantragte Fallzahl von insgesamt 
3.650 Fällen ist realistisch und sollte den Häusernzugestanden werden. Wichtig ist hier 
eine schnellstmögliche Versorgung. LeistungsstarkeAbteilungen zu erhalten ist hier ein 
wichtiges Ziel, was auch durch die Entwicklungen der Fallzahlen unterrnauert wird. Eine 
so gravierende Reduzierung der Fallzahlen ist daherfür die Region im lnteresse einer 
guten Versorgungsstruktur für die Patient*innen  nicht akzeptabel. Der besonderen demo-
graphischen und strukturellen Situation ist Rechnung zu tragen, da sich im Kreis Soest 
eine im Verhältnis hohe Anzahl von stationären Pflegeeinchtungen und Rehabilitations-
kliniken auswirken (s.o.). Die Anträge der Krankenhäuser sollten dahervollumfänglich 
berücksichtigt werden. 

• Strukturerweiterungen wurden nicht berücksichtigt. So hat nach Antragstellung zwischen-
zeitlich eine Anbindung dertechnisthen Orthopädie in Geseke stattgefunden. ln den Ver-
handlungen mit den Kassen fand diese Tatsache keine Berücksichtigung, so dass der 
Dissens nachvollziehbar ist. Hier hat eine Anpassung der Fallzahlen an die aktuelle Situ-
ation zu erfolgen. 

Für die Leistungsgruppen 31 .1 sowie 31.2 Psychiatne und Psychotherapie und Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie — voll- und teilstationär— sind die Verhandlungs-
ergebnisse nicht nachvoilziehbar. Die LWL-Kliniken stellen ¡m Kreis Soest ein qualitativ 
hochwertiges Versorgungsangebot bezogen auf die Leistungsgruppen sicher. Entgegen 
der bundesweit festgestellten Tendenzen, dassz. B. nach einer Erhebung der DAK-Ge-
sundheit 201 2 - 2022 die Fehltage aufgrund psychisther Erkrankungen um 48 % gestie-
gen sind, werden die Fallzahlen in den vollstationären Leistungsangeboten in beidenVer-
handlungsstufen reduziert. Der steigende Trend wird aber auch durch die Erfahrungen 
des sozialpsychiatrischen Dienstes vor Ort unterrnauert. Eine Reduzierung ist daher nitht 
tragbar. Angesichtsderzunehmenden Erkrankungszahien in diesem Bereich isteher 
eine Ausweitung der Behandlungstage notwendig. 

• Ebenso scheinen die Belegtage des bereits in Kraft gesetzten, aber noch nicht abschlie-
ßend umgesetzten Feststellungsbescheids ¡m Bereich der Tagesklinik Psychiatrie und 
Psychotherapie nicht berücksichtigt. 

• Zusätzlich bietet der LWL im Kreis Soest überregional genutzte Spezialangebote an, un-
ter anderem Cannabisentzug, dieses kann dann nicht mehr aufrechterhalten werden. 

5.) Belange des Rettungsdienstes des Kreises Soest 

Bezogen aufdie Belange des Rettungsdienstes sind folgendeAspekte zu berücksichtigen: 

Die Kapazitäts- und Leistungsbewertung von Krankenhäusern in einemVersorgungsgebiet 
(hier Versorgungsgebiet 12) wird für den Rettungsdienst allein schon deshalb erschwert, weil 
die Zielkliniken nicht automatisch deckungsgleich mit den Versorgungsgebieten sind. Hier 
kommt es im Alltag regelhaft zu bereichsübergreifender lnanspruchnahme der Krankenhaus-
ressourcen (Versorgungsgebiete 9, 1 1, 1 5). 

ln den letzten Jahren hat es eine erhebliche Steigerung der Einsatzzahlen für den Rettungs-
dienst gegeben, wobei aufgrund fehlender Abgleiche der Entlassdiagnosen aus dem Kran-
kenhaus (lnEK) und den Verdachtsdiagnosen der präklinischen Daten des Rettungsdienstes 
keine Aussagen über Notwendigkeit bzw. Dringlichkeit gemacht werden können. Dennoch 
stellen die Daten eine Versorgungslage (primär ¡m Krankenhaus) dar. So ist die Notfallret-
tung in 2022 auf36.160 Einsätze (+26%; 2019: 28.600) undder Krankentransport in2022 
auf 26.600 (--37%; 201 9: 1 9.300) gestiegen. 
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Bei der Vorgabe eines für 2024 geplanten Bedarfs (Vorgabe durch das MAGS) ist deshalb 
nicht ersichtlich, aufwelcher Datengrundlage diese Vorgaben erstellt wurden. Hier fehlt die 
Transparenz, ob Steigerungen der letzten Jahre ,,eingepreist sind und in wieweit der doku-
mentierte Dissens/Konsens perspektivisch, realistisch oderplanensch begründet ist. 

Beispielhaft sei eine in der Präklinik gebräuchliche Tracer-Diagnose ,,Apoplex erwähnt. Die 
Zahlen bzw. Größenordnung basieren aufeigenen Erhebungen. Aufgrund von standardisier-
ten Abläufen und einer Zuweisungsstrategie (Stroke Unit) kommt es in 30% der Fälle zu ei-
ner Verbringung von Patienten außerhalb des Kreisgebietes (in mehrere Versorgungsge-
biete!) unter lnanspruchnahme der entsprechenden ,,Fachkliniken (Leistungsgruppen). 

Die im Kreisgebiet verbleibenden Patienten entsprechen ¡n etwa der beabsichtigten (Dis-
sens, Konsens) Fallzahlen, wobei der Zufluss von externen Rettungsdiensten und die nor-
male, nicht-rettungsdienstliche Zuweisung (mangels Zahlen) nicht bewertetwerden kann. 
Ebenso stellt sich die Frage, ob der ,,Abfiuss der Patienten nach außerhaib ausschließlich 
fachlich und / oder zeitkritischer Natur ist. 

Bei beiden Begründungen stelltsich deshalbaus rettungsdienstlichersichtdie Sorge der 
ausreichenden Kapazität vor Ort. 

Bei einem Flächenkreis we dem Kreis Soest kommt dann zusätzlich auch die unterschiedli-
che Definition der Erreichbarkeit von Kapazitäten ins Spiel. Beispiel Geburt: Die Erreichbar-
keit eines geeigneten Krankenhauses mag in der unkomplizierten Form (ohne Rettungs-
dienst) durchaus zeitlich im Bereich von 40 Min. planerisch liegen. lm Notfall (Rettungs-
dienst) wäre dies aber aus fachlicher Sicht nicht zumutbar. 

Um weiterhin eine gute medizinische Versorgungsstruktur gerade in einer ländlich geprägten 
Region wie dem Kreis Soest sicherzustellen, ist es daher dringend erforderlich, die vorgetra-
genen Aspekte dieser Stellungnahme bei der weiteren Entscheidung zu berücksichtigen. 

Abschließend weise ich darauf hin, dass die drei Säulen ambulante, stationäre und rettungs-
dienstliche (notfall-) medizinische Versorgung zusammen betrachtetwerden müssen. Es be-
stehen unmittelbare Abhängigkeiten bzw. Wechselwirkungen. So fungie ren die stationären 
Krankenhäuserzunehmend als ,,Ausfallbürge für die angespannte Versorgungslage im am-
bulanten Bereich. Der derzeitige Blick rein aufdie stationäre Versorgung ist nicht zielführend. 
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